
Ueber den derzeitigen Stand 'der gesetzlichen

Schutzbewegung zu Gunsten der Alpenflora

unter besonderer Berücksichtigung der Tätigkeit

des "Vereins zum Schutze der Alpenpflanzen".

Na c h t rag V.

Von C..S c h mol z. Ba mb erg.

Bayern.

egen Ende des Jahres 1912 haben weitere 5 könig!.
Bezirksämter und die Stadt Rosenheim Distrikts-,
bezw. Ortspolizeiliche V'orschriften zum Schutze
der Alpenpflanzen erlassen: Aibling1 am 11. Aug.
1911 zum Schutze von 7 Pflanzen, Sonthofen2

am 22. Oktober 1911 von 7, Rosenheim3 am 20. Februar 1912
von 6, WoIfratshausen4 am 20. Februar 19]2 von 19, Berchtes
gaden5 am 9. April 1912 von weiteren 2 und die Stadt Rosen
heim6 am 3. Mai 1912 von 6 Pflanzen. Im ganzen sind in Bayern
nunmehr 83 Alpen- bezw. Voralpenpflanzen geschützt. eit
Ende 1910 (73 Pflanzen) sind nachfolgende 10 Arten hinzu:
gekommen:
1. Pediculari sceptrum carolinum, Mooskönig, Bez.-A. freising;
2. AchilIaea Clavenae. Oebirgswermut, Bez.-A. Berchtesgaden;
3. Imperatoria 0 truthiul11, Mei terwurz. Bez.-A. und tadt Ro-

senheim;
4. Lilium bulbiferum, Feuerlilie, Bez.-A. und Stadt Rosenheim ;
:5. Viola calcarata, Gesporntes Veilchen, Bez.-A. onthofen;
6. Saxifraga oppositifolia, Gegenblättriger Steinbrech, Bez.-A.

Sonthofen;
7. Aster alpinus, Alpenaster, Bcz.-A. onthofen:
8. Dianthus ilvestris, Waldnelke, Bez.-A. onthofen;
9. Aquilegia atrata, Dunkle Akelei, Bez.-A. Wolfrat hausen;
10. Oentiana punctata, Punktierter Enzian, Bez.-A. Wolfrat 

hausen.

1 Anhang pag. 91
2 Anhang pag. 92
8 Anbang pag. 93
~ Anhang pag. 94
6 Anhang pag. 96
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Bemerkenswert ist die ,,"eitere Errichtung von drei Pflan
zenschonbezirken. Das Bez.-A. Sonthofen erklärte: 1. Das
Gerstruhen- und Traufbachtal mit den Grenzen Gerstruben,
grosser Riefenkopf, Höfats, Aelple, Rauheck, Kreuzeck, Märzle,
Fürschiesser, Hierenalpe, Giebel, Gerstruben und 2. das Bacher
loch' mit den Grenzen Einödsbach, Wildengundkopf. Landes
grenze, Linkerskopf, Heubaum, Einödsbach als Pflanzenschon
bezirke. In diesen Gebieten ist das Pfliicken, Ausreissen, Aus
graben. Abreissen, Sammeln und Fortbringen wildwachsender
Pflanzen aller Art auf fremdem Grund und Boden verboten. Das
k. ßez.-A. Wolfratshausen erklärte als Pflanzenschonbezirk auf
dem ö s t I ich e n Ufer der Isar das Gebiet von der Isarbrücke
bei Tattenkofen bis zur Isarbrücke bei Scl1äftlarn, im Westen
begrenzt von der Isar, im Osten von der Distriktsstrasse Tatten
kofen-Ascholding Md von dem die Orte Ascholding, Neufahrn,
Ergertshausen. Sachsenhausen, Hornstein und Brückenfischer
verbindenden Gemeindewege: ferner auf dem wes t I ich e n
Ufer der Isar das sogenannte Farchet (Grenze im Osten die Isar;
im Westen die Staatsstrasse München-Mittenwald; im Süden
der Wolfrathauser Forst; im Norden die Nordgrenze des Ge-

. meindewaldes Farchet.

In diesem Schonbezirk dürfen auf fremdem Grund und
Boden 19 eigens benannte Pflanzen7 bis auf weiteres - auch
nicht in einzelnen Stücken - gepflückt oder abgerissen wer
elen. Auch ist das Ausgraben und Ausreissen jener Pflanzen mit
Wurzeln und Knollen, sowie das Feilhalten und der Verkauf
oder die sonstige Veräusserung von bewurzelten Pflanzen ver
boten. Im ganzen Amtsbezirk ist besonelers Anemone Pulsa
tilla, Küchenschelle, geschützt.

Rechnet man zu den vorgenannten Schonbezirken den
im Jahre 1910 auf Antrag unseres Vereins errichteten Pflanzen
schonbezirk in Berchtesgaden, den im Jahre 1911 auf Antrag
der Bayerischen Botanischen Gesellschaft zur Erforschung der
heimischen Flora errichteten Schutzbezirk der Garchingerheide
und das ~m Jahre 1912 auf Antrag des Pfälzischen Kreisaus
schusses für Naturpflege errichtete Naturschutzgebiet auf dem
Donnersberg, so besitzt Bayern im ganzen 6 Schonbezirke, ein
Beweis, wie sehr im zweitgrössten deutschen Bundesstaat die
Sache der Naturpflege auf fruchtbaren Bod({n gefallen ist. Was
die bisher in Oberbayern erlassenen Pflanzenschutzbestim
mungen anbetrifft, so stehen sie, wie schon früher betont8 ,

lediglich auf dem Papier. Nach wie vor findet man nach Be
obachtungen unserer Obmänner' in zahlreichen Blumenge
schäften Münchens während der ganzen Blütezeit Grabgebinde,

7 Anhang pag. 94 u. 95
8 11. Bericht pag. 80
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Kränze, Blumenkörbe etc. mit Tausendf:n von Enzianblüten
(Gentiana acaulis), neuestens auch mit unseren Erdorchideen.
Kränze mit 3 bis 400 Blüten von Nymphaea alba sind überall
.verkäuflich. Weiber und Kinder bieten Körbe voll von jener
Pflanze feil. Leider hat bis jetzt, .ausser im Bereich der k. Re
·gierung von Schwaben und Neuburg, keine Polizeibehörde es
gewagt, auch den Handel mit geschützten Pflanzen ohne polizei
liche Erlaubnis zu bekämpfen oder ganz zu verbieten. Auf
Vorstdlung der Bayerischen Botanischen Gesellschaft, welcher
sich der Landesausschuss für Naturpflege sowie unser Verein
anschlossen, hat das k. Staatsministerium des Innern mit Ent
scliessl.lng vom· 2. Juni 1912 N.4078 die sämtlichen Kreisre
gierungen angewiesen, nicht nur die Polizeibehörden zum
strengen Vollzug der Vorschriften anzuhalten, sondern auch
eine Beschränkung des Verkaufs geschützter Fflanzen ernstlich
in Erwägung zu ziehen. Die spätere Erlassung einer Oberpo
lizeilichen Vorschrift für ganz Bayern auf Grund der in den Re
gierungsbezirken gemachten Erfahrungen behält sich das Mi
nisterium tl.es Innern vor.

Doch auch diese Verschtirfung wird insolange Stückwerk
ble·iben, als sich der Gesetzgeber nicht zu einem Verbot gegen
über den Grundeigentümern entschliesst. Denn leider finden
sich immer genug Grundbesitzer, die gegen Geld den Händlern
den Pflanzenraub auf ihrem Grund und Boden gestatten und da
raus ein einträgliches Geschäft machen. Die Verbote des Ab- 
pflückens und Ausreissens von Pflanzen, die bisher gegen
Grundeigentümer durch Ober.. , Distrikts- und Ortspolizeiliche
Vorschriften erlassen worden sind, entbehren mangels gesetz
licher Ermächtigung der Polizeibehörden zu solchen Eingriffen
in das Eigentum leider jeder Rechtsgültigkeit und können daher
zur Bestrafung nicht führen.

Oesterreich-Ungarn.

Gelegentlich der am 9. September 1912 abgehaltenen
Jia.uptversammlung unseres Vereins in Graz nahm die Frage der
dringend notwendigen Schonung des Kr u m m hol z e s in den
Alpen einen breiten Raum ein.9 In einer wohlmotivierten Ein
·gabe hat der Verein den Hauptausschuss des Deutschen und
Üsterreichischen Alpenvereins ersucht, der Frage der Abhol
zung der Krummholzbestände zur Holzversorgung der Schutz
hutten besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Aber auch die
Vernichtung des Krummholzes in einigen Kronländern durch
Abbrennen zum Zweck der Latschenölgewinnung fand ein
gehende Würdigung. Seitens unserer Vereinsleitung werden
zur Zeit Erhebungen gepflogen. in \ elcher Weise hier Abhilfe

9 pag. 12
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geschaffen werden kann. Das Herzogtum Salzburg hat bereits
am 7. August 1895 ein Verbot des Abbrennens und des kahlen
Abtriebes des Krummholzes erlassen.1o Vielleicht lassen sich
ühnliche Verbote in den übrigen Kronländern erzielen.

Sehr zu begrüssen ist das im Entwurf vorliegende Gesetz
des Herzogtums Salzburg zum Schutze der Alpenpflanzen, *
welches aller Wahrscheinlichkeit nach im Frühjahr 1913 in
Kraft tritt. Hiernach sind 21 Pflanzen geschützt und 3 Baum
arten (Stechpalme, Zirbelkiefer und Eibe) als schonungsbe
dürftig bezeichnet. Leider fehlt unter den Enzianarten Gen
tiana acaulis. Wichtig ist d.er § 8 der Verordnung, wonach ein
weitergehender Schutz der diesem Gesetze unterstehenden
Pflanzen gegen Ausrottung nach Massgabe der örtlichen Ver
hältnisse von der Landesregierung im Einvernehmen mit dem
Landesausschusse durch Abgrenzung von Sc h 0 n b e z ir k e n
.und durch Festsetzung von Schonzeiten im Verordnungswege
verfügt werden kann. Hierdurch ist die Möglichkeit gegeben,
einen Schonbezirk anschliessend an den Berchtesgadener zu
errichten, was im Interesse der Schonung jener bedrohten Arten
im Urenzgebiet dringend zu wünschen wäre.

Das. von der Tiroler Alpenvereinssektion in Verbindung
mit unserem Vereine beantragte längst erwartete PflaIizen
schutzgesetz für Tirol und Vorarlberg harrt immer noch der Auf
erstehung. Hoffentlich ist die auf Antrag der Sektion Hochland
des Deutschen und Osterreichischen Alpenvereins, dem sich
auch unser Verein angeschlossen hat, in die Wege geleitete
Aktion des Haupta.usschusses des Deutschen und Osterreichi
schen Alpenvereins zum Schutze der Tiroler Alpenflora bei den
in Frage kommenden höchsten SteHen von Erfolg gekrönt. Auch
die Stadt Innsbruck beabsichtigt, gemeinsam mit den übrigen
Städ.ten Tirols, beim Landesausschuss den Schutz der Alpen
flora zu beantragen. So muss es durch Zusammenwirken aller
Faktoren doch endlich gelingen, das für Tirol so .d.ringend not-.
1,vendige Pflanzenschutzgesetz zustande zu bringen.

Schweiz

Dank den stetigen Bemühungen der Schweizerischen
Naturschutzkommission haben im Jahre 1912 fünf weitere Kan
'tone Gesetze zm Schutze der Voralpen- und Alpenpflanzen er
lassen: Schaffhausen am 11. ApriIll , Bern am 25. ADri112 • Wallis
am 19. Juli1

\ Freiburg am 18. Oktober14 . Basel-Stadt verfügte

10 Anhang pag. 100
11 Anhang pag. 101
12 Anhang pag. 10;"!
13 Anhang pag. 103
14 Anhang pag. 104
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zunächst am 24. Oktober15 eine Aenderung des Polizeistrafge
setzbuches vom 23. September 1872 und schützte auf Grund
dieser eine grosse Anzahl von Pflanzen sowie, gewissermassen
als Pflanzenschonbezirk, das Gcbi'et an dem rechten, noch un
überbauten Rheinufer zwischen Verbindungsbahn und Grenz
acherhorn. Von 25 Kantonen haben nunmehr 18 Gesetze zum
Schutze d.er AIpenpflanzen erlassen.

Die Sache des Schweizerischen Nationalparks ist soweit
gediehen, dass der Bundesrat denselben pachtweise übernimmt
und. für die Unterhaltung sorgt. Iiiefür sind jährlich 30,000 Fr.
bewilligt. Die Gemeinden, mit Ausnahme von Schuls, sind be
reit, ihre Gebiete auf 99 Jahre abzutreten. Die Verhandlungen
schweben noch, doch steht zu erwarten, dass dieselben in aller
nächster Zeit zum Abschluss kommen. Dann wird die Schweiz
einen Naturschutzpark erhalten, der sich, abgesehen von der
Ausdehnung, in Bezug auf wildromantische Schönheit, Flora
und Fauna, mit den nordamerikanischen messen kann.

Frankreich.

Auch in t'rankreich geht ein grosszügiger Plan zur chaf
fung eines Nationalparkes seiner Verwirklichung entgegen. Wie
wir den Mitteilungen des Deutschen und Österreichischen
AIpenvereins16 entnehmen, wurde für das neue Naturschutz
gebiet von den staatlichen Behörden das Dauphine in Aus
sicht genommen.

a die weide- und wiesenarmen Gebirgszüge ich im
Besitze des Staates befinden, erwies es sich nur als noh: endig,
einige Grasplätze in den TaIsenkungen von St. Christophe zur
Abrundung des Staatsbesitzes anzukaufen. für welchen Zweck
100,000 Fr. aufgewendet "Wurden. Der Park ul11fa t zahlreiche
der bekanntesten Gipfel und erstreckt sich kranzförl11ig um
La Berard.e. In sein Gebiet fallen unter anderem: die Barre
des Ecrins (4103111), der Pic Coolidge (3756111). die Ailefroide
(3959 m), der PeIvoux (3954 m). Lcs Bans (3651m). Mont Gio
berney (3350 m), Les Rouis (3634 m), Cime de .CIot Chatel
(3675111), Roche Faurio (3716 m), La Grande RUll1c (3754 m)
u. a .m. Die bedeutendsten Täler sind der Oberlauf des Tals
VOll La Berarde, das Etanc;ontaI, der Glacier du Chardon, Gla
cier de la Pilatte, Olacier de la Bonne PieHe usw. Die Auf
zucht der verschiedenen Tiergattungen soll besonders mit Rück
sicht a.uf die Bewohner der hochalpinen Regionen geschehen,
jedoch soll auch der Fischzucht grosse Aufmerksamkeit zuge
wendet werden. - In Verbindung mit dieser Arbeit \ ird eitle

15 Anhang pag. 105
16 No. 1. 1913
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Alltornobilstrasse Grenoble-La Berarde angelegt. Da die Linie
Orenoble - Rourg d'Oisöns - La Grave - Brian<;on auch den
grössten Anforderungen, die an eine Alpenhochstrasse gestellt
werden, genügt, erfordert nur die Strecke Bourg d'Oisans - La
Berarde grosse Arbeiten. Die Strasse St. Christophe - La
Berarde wird den bisherigen schlechten Saumweg ersetzen.
Ihre Kosten betragei1 370,000 Fr., wovon 300,000 Fr. die öffent
lichen Behörden beitragen; 60,000 Fr. bezahlte der "Touring
Club de France", der r<.est wurde durch alpine Vereine und
private Spenden beglichen. Im Sommer 1912 wurde die Strecke
St. Christophe - Champhorent (das erste Drittel) vollendet; die
Reststrecke wird 1913-1914 ausgebaut; im Jahre 1914 werden
auch die schlechten Teilstrecken der Linie Bourg d'Oisans
St. Christophe umgebaut, so dass im Herbst 1914 die Auto
mobile in den touristischen Mittelpunkt der Dauphine und hart
an die Grenzen des Naturschutzparkes gelangen werden, der,
was wilde Majestät und erhabene Pracht der Berge betrifft, die
Ül anderE';n Lii.ndrrn geschaffenen Gebiete wohl weit übertrifft.

•
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Anhan~

Die wichtigsten Gesetze und Verordnungen

zum Schutze der Alpenflora

In den Ländern Bayern, Oesterreich-Ungarn

und der Schweiz.

Nachtrag V (1912)

Bayern.
Distriktspolizeiliche Vorschriften des

k. Bezirksamtes Aibling
zum Schutze

einheimischer Pflanzenarten
vom 11. August J911.

§ 1.
I) Das Pflücken und Abreissen der nachbezeichneten Pflanzen in

grösseren Mengen ist verboten:
a) Cypripedium Calceolus (frauenschuh), sowie alle anderen I(naben-

kräuter (Orchideen),
b) Galanthus nivalis (Schneeglöckchen),
c) Gentiana acaulis (stengelloser Enzian),
d) Gentiana asclepiadea (Schlangenwurz),
e) Iris sibirica (sibirische oder blaue Schwertlilie),
f) Leucojum vernum (Märzglöckchen, chneeglöckchen, frühlings-

knotenblume),
g) Lilium Martagon (Türkenbund).

2) Auf das Pflücken einzelner Pflanzen erstreckt sich dieses Verbot
nicht.

§ 2.
Das Ausreissen und Ausgraben auch nur einzelner der in § 1 bezeich

neten Pflanzen mit den Wurzeln bezw. I(nollen ist verboten.

§ 3.
; Das feilhalten (Hausieren), der Verkauf oder die sonstige Veräu 

serung, desgleichen die Versendung der in § 1 bezeichneten Pflanzen, sei
es mit oder ohne Wurzeln und I(nollen ist verboten.

§ 4.
für den Grundeigentümer gelten die in den §§ 1 und 2 erlassenen

Verbote nicht.
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§ 5.
Die nach den oberpolizeilichen Vorschriften vom 19. Oktober 1909

(Kr.- A.-Bl. S. 193) zugelassenen Erlaubnisscheine zum Pflanzensammeln
werden fiir die in § 1 bezeichneten Pflanzen n ich t erteilt.

§ 6.
Das Abpflücken, Abreissen, Ausgraben und Ausreissen der in § 1 be

zeichneten Pflanzen ist in einzelnen Exemplaren den Lehrern der Hoch
und Mittelschulen, Hörern in staatlichen botan. Instituten (Universitäten)
forstlichen, technischen und tierärztlichen Hochschule, ferner den Mit
gliedern botanischer Vereine und des Vereins zum Schutze der Alpen
pflanzen zu wissenschaftlichen Zwecken gestattet. Doch sind sie ver
pflichtet, sich Polizei-, forst- und feldschntzorganen gegenüber In lier
bezeichneten Eigenschaft auszuweisen.

§ 7.
Auf Pflanzen der in § 1 bezeichneten Art, welche in Gärten oder Kul

h.ren gezogen werden, finden diese Vorschriiten keine Anwendung.

§ 8.
Zuwiderhar.dlungen werden an Geld bis zu 150 Mark oder mit Haft

bestraft.

Distriktspolizeiliche Vorschriften des
k. Bezirksamtes Sonthofen

zum Schutze
einheimischer Pflanzenarten

gegen Ausrottung
vom 22. Oktober 1911.

§ 1.
Der Schutz der §§ 1 und 2 der im Eingang bezeichneten oberpolIzei-

lichen Vorschriften wird anf fo:gencle Pflanzen ausgedehnt:
Viola calcarata, das gespornte Veilchen,
Lilium Martagon, Türkenbund,
Orchis ustulata, Brandorchis·,
Gentiana acaulis, stengelloser Enzian,
Saxifraga oppositifolia, gegenblätteriger Steinbrech,
Aster alpinus, Alpenaster,
Dianthus silvester, Waldnelke.

§ 2.
Auf die in § 1 genannte,ll Pflanzen finden die Bestimmungen In S 5,

§ 6 Abs. I und IJI, dann § 7 der oberpoIizeiIichen VorschrIften vom 28.
Oktober 1909 entsprechende Anwendung.

§ 3.
Als Pflanzenschonbezirk werden erklärt:
1. Das Gerstrubener- und Traufbachtal mit den Grenzen Gerstruben,

grosser Riefenkopf, Höfats, Aelpele, Rauheck, Kreuzeck, Märzle, für
schiesser, Hierenalpe, Giebel, Gerstruben.

2) Das Bacherloch mit den Grenzen Einödsbach, Wildengundkopf,
Landesgrenze, Linkerskopf, Heubaum, Einödsbach.

§ 4.
I. In den in § 3 bezeichneten Gebieten ist das Pflücken, Ausreissen,

Ausgraben, Abreissen, Sammeln und fortbringen wildwachsender Pflan
zen aller Art auf fremden Grund und Boden verboten. Ausnahmen sind
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nur nach Massgabe der §§ 3 und 5 der oberpolizeiIichen Vorschritten vom
28. Oktober 1909 für die dort bezeichneten Enzianwurzeln zulässig.

II. Ausgenommen ist ferner das Sammeln wildwachsender Pflanzen
zu wissenschaftlichen Zwecken durch Personen, die sich im Besitze eines
vom k. Bezirksamte Sonthofen widerruflich auszustellenden Erlaubnis
lSocheines befinden.

Die Eriaubnisscheine sind beim Sammeln und fortbrIngen mit
zuführen.

IIII. Die gemäss § 5 der oberpolizeilichen Vorschriften ausgestellten
Erlaubnisscheine gelten vorbehaltlich der vorstehenden Ausnahmen für
Pflanzenschonbezirke nicht.

Das K. Bezirksamt behält sich vor, in Einzelfällen weitere Ausnah
men von gegenwärtige_n distriktspolizeilichen Vorschriften zuzulassen.

§ 6.
Zuwiderhandlungen gegen diese Vorschriften werden mit Geld bis zu

] 50 Mark oder mit Haft bestraft.

Distriktspolizeiliche Vorschriften des
1<:. Bezirksamtes Rosenheim

zum Schutze
einheimischer Pflanzenarten

• gegen Ausrottung
vom 20. Februar 1912.

§ 1.
]. Das Pflücken und Abreissen der nachbezeichn.eten Pflanzen In

grösseren Mengen ist verboten:
a) Scolopendrium vulgare Smith, (syn. Scolopendriunl officinarum

SwaIiz, Asplenium Scolopendrium L.), Gemeine Hirschzunge;
b) Gentiana acaulis L., Stengelloser Enzian;
c) Galanthus nivalis L., Gemeines Schneeglöckchen;
d) Leucoium vernum L. (syn. Erino ma vemum Herbert), Frühlings

knotenblume, grosses Schneeglöckchen;
e) Lilium bulbiferum L., Feuerlilie;
f) Primula al1ricula L., Aurikel, Himmelsschliisselblume;

S!Owie alle Orchideenarten.
2. Auf das Pflücken einzelner Pflanzen erstreckt sich dieses Ver

bot nicht.
§ 2.

Das Ausreissen und Ausgraben auch nur einzelner der in § 1 be
zeichneten Pflanzen mit den Wurzeln bez\l . Knollen ist verboten.

§ 3.
Das feilha't~n (lial1~ieren), der Verkauf oder die sonstige Veräus

serung, desgleichen die Versendung der in § 1 bezeichneten Pflanzen, sei
es mit oder ohne Wurzeln und Knollen ist verboten.

§ 4.
für den Grundeigentümer gelten die in den §§ 1 und 2 erlassenen

Verbote nicht.
§ 5.

Das Abpflücken, Abrei sen, Ausgraben und Ausreissen der in § 1 be
7.eichneten Pflanzen ist in einzelnen Exemplaren den Lehrern der lioch
und Mittelschulen, Hörern an staatlichen botanischen Instituten (Univer
sitäten), forstlichen, techni ehen und tierärztlichen liochschulen ferner
'.den Mitgliedern botanischer Vereine und des Vereins zum ch~tze der
Alpenpflanzen zu wissenschaftlichen Zwecken gestattet. Doch sind sie
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verpflichtet, sich Polizei~, forst- und feldschutzorganl1n gegenüber hl
der bezeichneten Eigenschaft auszuweisen. .

§ 6.
Auf Pflanzen der in § 1 bezeichneten Art, welche in Gärten und Kul""

turen gezogen, werden, finden diese Vorschriften keine Anwendung.

§ 7.
Zuwiderhandlungen werden an Geld bis zu 150 Mark oder mit Haft

bestraft.

Distriktspolizeiliche Vorschriften des
k. Bezirksamtes W altratshausen

zum Schutze
einheimischer Pflanzenarren

vom 10. februar 1912.
§ 1.

I. Das Pflücken' und Abreissen der nachbezeichneten Pflanzen In .
grösseren Mengen auf fremden Grund und Boden ist nur dem Inhaber
eines distriktspolizeilichen Erlaubnisscheines gestattet.

a) Gentiana acaulis, stengelloser, grossblumiger Enzian;
b) Lilium Martagon, Türkenbund;
c) Iris sibirica, sibirische Schwertlilie;
d) Convallaria majalis, Maiglöckchen;
e) Cephalanthera grandiflora, weisses Waldvöglein ;

.f) Orpbis muscifera, Mücke, fliege, fliegenblume ;
g) Orphis aranifera, Spinne, Spinnenblume ;.
h) Amelanchier vulgaris, (auch Aronia rotundifolia). felse,nmispeI. fel

senbirne, Edelweissbaum ;
i) Aquilegia atrata, dunkle Akelei. .

11. Auf einzelne Exemplare oder kleine Sträusse erstreckt sich diese
Vorschrift nicht.

§ 2.
1. Der Erlaubnisschein (§ 1) gilt nur für die darin festgesetzte Zeit und

ist jederzeit widerruflich. Er wird namentlich dann eingezogen, wenn
sich der Inhaber gegen die gegenwärtigen Vorschriften verfehlt, das ihm
zugewiesene Sammelgebiet überschritten oder die Bedingungen des Er
laubnisscheines unbcach tet gelassen hat.

lI. Die Erlaubnis gilt nur für diejenige Person, für wekhe sie erteilt
ist, kann aber auf andere im Scheine ausdrücklich zu bezeichnende Per
sonen ausgedehnt werden.

I1I. Die Wurzeln... und Pflanr,ensammler haben ihre Erlaubnisscheine
stets bei sich zu führen und auf Verlangen den öffentlichen Sicherheits
organen, sowie dem Jagd.., rorst- und feldschutzpersonal vorzuzeigen.

IV. Die Ausstellung eines distriktspolizeilichen Erlaubnisscheines Ist
auf die frage der privatrechtlichen Befugnis zum Pflücken und AbreiSsen
von Pflanzen und zum Ausgraben von Wurzeln auf fremden Grund_
stiicken ohne Einfluss.

§a .
Das Pflücken und Abreissen der wildwachsenden Pul s at i I I a

ver n a 1i s, (auch Anemone vernalis), 0 s tel' b I u m e, f I' Ü h I i n g s
kuh s c hell e, K ü Co h e n S c hell e, auf fremden Grund und Boden .
ist - auch in einzelnen Stücken - im ga n z e 11 Amt s b e z i I' k
verboten. . .

§ 4.
1. Als Pflanzen-Schonbezirk wird erklärt auf dem östlichen Ufer der

Isar das Gebiet von der Isarbrücke bei Tattenkofen bis zur Isarbrücke bei
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Schäftlarn, im Westen begrenzt von der Isar, im Osten von der Distrikts
strasse Tattenkofen-Ascholding I1nd von dem die Orte Ascholding, Neu- ,; , ,
fahrn, Ergertshausen, Sachsenhausen, Hornstein und Bruckenfischer ver
'bindenden Gememdewege; ferner auf dem westlichen Ufer derisar das,
sogenannte farchet (östliche Grenze: die Isar; westliche Grenze: die
Staatsstrasse Miinchen-Mittenwald; südliche Grenze: der Wolfratshau-
ser forst; nÖrdl. Grenze: die Nordgrenze des Gemeindewaldes farchet).

n. In diesem Schonbezirk dürfen auf fremden Grund und Boden fol
gende Pflanzen bis auf weiteres - auch nicht in einzelnen Stücken 
:gepflückt oder abgerissen werden:

1) die sämtlichen in § ] dieser Vorschriften namentlich aufgeführten
Pflanzen,

2) C:vpripedium calceolus, frauenschuh, Pantoffelblume;
Primula auricula, Gamsblume, Bergpatenge;
Daphne cneorum, Steill1rösl, Heiderösl, (wohlriechender Alpen-

seidelpast); ,
Gentiana lutea, gelber Enzian;
Gentiana purpurea, roter Enzian;
Gentiana pannonica, violetter Enzian.;
Gentiana punctata, punktierter Enzian und
Gentiana asclepiadea, Schlangenwurz.

§ 5.
Verboten ist ferner im Amtsbezirk das Ausgraben und Ausreissen der

im § 3 und 4 Abs. H genan,nten wildwachsenden Pflanzen mit Wurzeln
und Knollen, sowie das feilhalten, der Verkauf oder die sonstige Veräus
serung von bewurzelten Pflanzen dieser Art. Dieses Verbot gilt für den
Grundeigentümer und ,dessen Beauftragte nur inso""eit, als der Schonbe
zirk (§ 4 Abs. I) in Betracht kommt.

§ 6.
I. Das Ausgraben und Ausheben der in § 1 bezeichneten Pfla~lzen

mit Wurzeln oder Knollen in mässiger Anzahl zu wissenschaftlichen
Zwecken ist Lehrern der Hoch- und Mittelschulen, Hörern an staatlichen
botanischen Instituten (Universität, forstliche, technische, tierärztliche
Hochschule), ferner den Mitgliedern botanischer Vereine und des Vereins
zum Schlltze der Alpenpflanzen gestattet. Im übrigen sind auch diese
iPersonen an die Vorschriften in den §§ 1-4 gebunden und verpflichtet,
skh Polizei-, forst-, Jagd-' und feldschutzorganen gegenüber in der be
zeichneten Eigenschaft auszuweisen.

H. Die in' Absatz I eingeräumte Vergünsti~ung erstreckt sich nicht
auf die ~sterblume u\l1d nicht auf den .in § 4 Absatz I abgegrenzten
SchonbezIrk.

BI. Das K. Bezirksamt behält sich vor, auf Antrag weitere Aus
nahmen zuzulassen.

. § 7.
I. Auf Pflanzen der im Vorstehenden bezeichneten Arten, welche In

Gärten und Kulturen gezogen werden, finden diese Vorschriften keine
Anwendung.

n. Wer jedoch gepflückte oder ausgegrabene Osterblumen in Besitz
~hat. ist verpflichtet, sich über deren Herkunft auszuweisen. Treibt die be

treffende Person mit Osterblumel1 Handel, so hat der Ausweis durch eine
Bestätigung der Ortspolizeibehörde zu erfolgen.

'. § 8.
Wer den vorstehenden Vorschriften zuwiderhandelt wird an Geld

bis zu ]50 Mark oder mit Haft bestraft. '
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Distriktspoiizeiliche Vorschriften des

k. Bezirksamtes Berchtesgaden
. Z~lm Schutze

einheimischer Pflanzenarten
. vom 9. April 1912.

§ 2.
Für die Ausstellung des Erlaubnisscheines gilt § 4 der oberpolizel

~li(.hen Vorschriften vom 19. Oktober 1909 (Kr.-A.-Bl. S. 193).

§ l.
Achillea Clavenae, Gebirgswermut, Imperatoria ostruthium, Meister-'

wurz dürfen wildwachsend im Bezirke Berchtesgaden auf fremden Grund
und Boden nur von dem Inhaber eines .bezirksamtlichen Erlaubnisscheines
mit den Wurzeln oder Knollen ausgegraben, ausgerissen, feilgehalten.,
verkauft und sonst veräussert oder in grösseren Mengen gepflückt und
abgerisseln werden.

§ 3.
Zuwiderhandlungen gegen diese Vorschriften, die am 1. Mai 1912 In

Kraft treten, werden an Geld bis zu 150 Mark oder mit Haft bestraft.

Distriktspolizeiliche Vorschriften des
Stadtmagistrates Rosenheim

zum Schutze
einheimischer Pflanzenarten

gegen Ausrottung
vorn 3. Mai 1912.

§ 2. .
Das Ausreissen und Ausgraben auch nur einzelner der in § 1 bezeich

neten Pflanzen mit den Wurzeln bezw. Knollen ist verboten.

§ 1.
1. Das Pflücken und Abreissen der nachbezeichneten Pflanzen in

'g;rösseren Mengen ist verboten:
a) Scolopendrium vulgare Smith, (syn. Scolopendrium officinarum

Swartz, Asplenium Scolopendrium L.), Gemeine Hirschzunge;
b) Gentiana acaulis L., Stengelloser Enzian; .
c) Galanthus nivalis L., Gemeines Schneeglöckchen;
d) Leucoium vernum L.. (syn. Erinosma Vertlllm Herbert), Friihlings

knotenblume,' grosses Schneeglöckchen;
e) Lilium bulbiferum, Feuerlilie;
f) Primula auricula L., Aurikel, Aurikelhimmelsschlüssel ;

sowie alle Orchideenarten.
2. Auf das Pflücken einzelner Pflanzen erstreckt sich dieses Ver

bot nicht..

§ 3.
Das Feilhalten· (Hausieren), der Verkauf oder die sonstige Veräus

serung, desgleichen die Versendung der in § 1 bezeichneten Pflanzen, sei'
es mit oder ohne Wurzeln und Knollen, ist verboten.' .

§ 4.
Für den Grundeigentümer gelten die in den §§ 1 u~ld 2 erlas

senen Verbote nicht.
.§5.· .

Das Abpflücken, Abrei~sen Ausgraben und Ausreissen der in § 1 be
zeichneten Pflanzen ist in einzelnen Exemplaren den Lehrern, der Hoch-
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und Mittelschulen, liörern an staatlichen botanischen Instituten (Univer
täten), forstlichen, technischen und tierärztlichen liochschulen, ierner den
Mitgliedern botanischer Vereine und des Vereins zum Schutze der Alpen
pflanzen zu wissenschaftlichen Zwecken gestattet. Doch sind sie ver
pflichtet, sich Polizei-, forst- und feldschutzorganen gegenÜiJer in der
bezeichneten Eigenschaft auszuweisen.

§ 6.
Auf Pflanzen der in § 1 bezeichneten Art, welche in Gärten und

Kulturen gezogen werden, finden diese Vorschriften keine Anwendung.

§ 7.
Zuwiderhandlungen werden an Geld bis zu 150 Mark oder mit liaft

bestraft.

Oesterreich-Ungarn.

Gesetzentwurf, wirksam für das
Herzo~tum Salzburg

betreffend
den Schutz der Alpenpflanzl<n.

Ueber Antrag des Landtages Meines lierzogtums Salzbllrg finde ich
anzuordnen wie folgt:

§ l.
Geschiitzte Pflanzen im Sinne dieses Gesetzes sind:

Anemone alpilla und baldensis, l(.ugerl, Petersbrot, grantiger Jager;
Artemisia Mutellilla, Edelraute, Silberraute, grüner Raut, Wii<.Iniskraut;
Artemisia spicata, Raute, Goldraute, Kuppelraute, Kogelraute ;
Aster alpinus, Alpenaster, Alpensternblume, blaue Gamsblüte ;
Cyclamen europaeum, Schweinsbrot, \Volfgangrübel, Dürr-Rübel,

Alpenveilchen; \
Cypripedium Calceolus, frauenschuh;
Gentiana lutea, pannonica, p~nctata und purpurea, Enzian, liochwurz,

Zingalwurz;
Gladiolus palustris, Sumpfsiegwurz, Johanneshäuptl;
Gnaphalium Leontopodium, Edelweiss, Bauchwehblümel;
Linnaea borealis, Erdkrönchen, Erdkörnchen ;
Nigritella nigra, rubra und suaveo!ens, Schweissb;iimel, Blutströpfel.

Kohlrösl, Braulnelie;
Ophris muscifera, fliegenblume ;
Pedicularis Scep(rum Carolinum, Kaiser Karl Szepter;
Primula allriclIla, Aurikel, Gamsblümel, grosse Gamswurz, Abbiss,

Schwinderlbliimel;
Valerialla celtica, keltischer Baldrian, echter Speik.

Schonungsbedürftige Pflanzen im Sinne des Gesetzes sind: die
Stechpalme (Ilex aquifolium). die Zirbelkiefer (Pinus cembra), die Eibe
(Taxus baccata).

Im Verordnuilgswege können von der La,ndesregierung im Einver
nehmen mit dem Landesausschusse 'auch andere Pflanzenarten als ge
schützt oder schonlillgsbfJürftig erklärt werden. In gleicher Weise kön
'nen einzelne der al geschützt oder schonungsbedürftig erklärte,n Pflan
zen, in~oweit sie eines ferneren chutzes nicht mehr bedürfen, ausge
nommen werden.

7
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§ 2.
Gesetze vorgesehenen Ausnahmen is~Unbeschadet der in diesem

verboten:
In Ansehung der im Sinne des § 1 als geschützt erklärten Pflanzen:
1. das Pflücken, Abreissen oder Abschneiden auf fremden Grund und

Boden;
2. das Ausreissen, Ausgraben oder Ausheben samt Wurzeln oder

Knollen auf fremden Grund und Boden und hinsichtlich des Edelweiss
(Gnaphalium Leontopodium) auch auf eigenem Grund und Boden.;

3. das feilhalten oder sonstige entgeltliche Veräussern mit und ohne
Wurzeln (I(nol1en).

·In Ansehung der schonungsbedürftigen Pflanzen:
4. das Abschneiden, Abbrechen oder Abreissen von Zweigen, Blüten

oder früchten (Zapfen) auf fremden Grund und Boden ohne Erlaubnis des
(lrundeigentümers.

§ 3.
Unter das im § 2 ausgesprochene Verbot fallen nicht:
1. das nicht zum Zwecke der Veräusserung vorgenommene Pflük

ken, Abreissen oder Abschneiden einzelner Stücke oder kleiner Sträuss.
ehen geschützter Pflanzen; ferner das Pflücken, Abreissen oder Abschnei
den von Pflanzen oder Pflanzenteilen, die zu Viehheilzwecken dringend
benötigt werden, durch die Besitzer oder Hüter des erkrankten Viehes;

2. die im § 2, P. 2 und 4 bezeichneten Handlungen, wenn sie von
Lehrpersonen oder von Schülern der Hoch- und Mittelschulen zu Zwek
ken des Unterrichtes oder der Wissenschaft an einzelnen Exemplaren
begangen werden; -

3. die im § 2 P. 1 bis 3 bezeichneten Handlungen, wenn sie auf
Grund eines von der zuständigen Behörde ausgestellten Erlau~nisscheines

. vorgenommen werden.
Die in den Punkten 2 und 3 dieses Paragraphen eingeräumten Aus

nahmen kommen jedoch nur denjenigen Personen zustatten, die sich im
Betretungsfalle den öffentlichen Sicherheitsorganen, sowie dem for~t-,

Jagd- und feldschutzpersonale gegenüber als Lehrpersonen. als Schüler
von Hoch- u,nd Mittelschulen oder als Inhaber eines behördlichen Erlaub
Ilisscheines ausweisen.

Die von den Verboten dieses Gesetzes ausgenommenen liandlungen'
können übrigens vom Eigentümer oder Nutzniesser des Grundstückes
oder deren Bevollmächtigten untersagt oder nur gegen Entgelt gestattet
werden.

§ 4.
Zur Ausstellung vp.n Erlaubnisscheinen ist die politische Bezirksbe

hörde (in der Landeshauptstadt Salzburg der Bürgermeister) berufen, in
deren Amtsgebiet das Sammeln beziehungsweise der Verkauf beabsich
tigt wird.

Die Ausstellung von Erlaubnisscheinen ist nur insoweit zulässig,
als nicht Interessen des Pflanzenschutzes entgegenstehen.· Die Behörde
kann daher hinsichtiich der Pflanzenarten" des Sammelgebietes, der Sam
JTlelzeit sowie der Art der Pflanzengewinnung Einschränkungen oOer
sonstige geeignete Bedingungen aufer;egen.

Die Ansstellung eines Erlaubnisscheines' ist zu verweigern:
a) Personen, welche innerhalb der letzten zwei Jahre wiederholt

wegen Uebertretung dieses Gesetzes, wegen forstfrevels oder wegen
Uebertretung des Jagd·. oder feldschutzgesetzes bestraft worden sind;

b) Personen, die infolge ihrer sonstigen Vorstrafen vom sicherheits-
polizeilichem Standpunkte zu erheblichen Bedenken Anlass geben.

Erlaubnisscheine, welche auf die im § 2, Punkt 2, bezeichneten Hand
lungen lauten, dürfen nur ausnahmsweise für wissenschaftliche oder ähn··
liehe Zwecke ausgestellt werden.
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§ 5.

Vor Ausstellung des Erlaubnisscheines hat die zuständige Behörde
die Forstverwaltungen und Gemeinde-Vorstehungen des betreffenden
Samme!gebietes, die,letzteren zum Zwecke der Verständigung der Grund
besitzer, einzuvernehmen. Den Forstverwaltungen, sowie den einzelnen
Grunclbesitzern steht das Recht zu, binnen einer von der Behörde fest
zusetzenden, vier Wochen nicht überschreitenden Frist, gegen die ange
suchte Bewilligung Einspruch .zu erheben. Im Falle eines rechtzeitig
eingebrachten Einspruches ist die Ausstellung des Erlaubnisscheines für
die hienach in Bet~acht kommenden Gebiete abzulehnt1n oder es sind die
versagten Gebiete im Erlaubnisscheine zu benennen.

Der Erlaubnsschein kann jederzeit wieder zurückgezogen werden,
wenn der Inhaber gegen die Vorschriften dieses Gesetzes verstösst, das
zugewiesene Sammeigebiet überschreitet, die im Erlaubnisscheine er
sichtlich gemachten Bedingungen ausser acht lässt oder wenn hinsicht
iich seiner Person einer der im § 4 bezeik:hneten Ausschliessungsgründe
eintritt oder bekannt wird.

§ 6.
Der Erlaub'nisschen hat den Vor- und Zunamen sowie den Wohnort

des Inhabers, die Bezeichnung der zu sammelnden Pflanzen, des Sammel
gebietes und der gestatteten Art der Pflanzengewinnu,ng, die etwa aufer
legten Einschränkungen oder Bedingungen und allenfalls die Angabe des
Verkaufsortes zu enthalten. .

Der Erlaubnissehein gilt nur für das Kalenderjahr, bezIehungsweise
für die von der Behörde festgesetzte kürzere Zeit und nur für die Person
des Inhabers.

§ 7.
Auf geschützte und schonungsbedürftige Pfla,nzen, welche in Gärten

oder Kulturen gezogen wurden, finden die Vorschriften dieses Gesetzes
keine Anwendung. ,

Wer mit geschützten Pflanzen oder mit Teilen schonungsbedürftiger
Pflanzen, welche aus Gärten oder Kulturen stammen, Handel treibt, hat
sich über deren Herkunft durch eine Bestätigung der betreffenden Ge
meindevorstehung oder durch andere glaubwürdige Beweismittel aus
'zuweisen.

§ 8.
Ein weitgehender Schutz der diesem Gesetze unterstehenden Pflan

zen gegen Ausrottung kann nach Massgabe der örtlichen Verhältnisse
von der Landesregierung im Einvernehmen mit dem Landesausschusse
durch Abgrenzung von Schonbezirken und durch Festsetzung von Schon
zeiten im Verordnungswege verfügt werden.

§ 9.
Uebertretungen dieses Gesetzes und der auf Grund desselben erlas

senen Vorschriften oder behördlichen Verfügungen sind, insoferne sie
sich nicht als eine schwerer verpönte Strafhandlung darstellen, von der
politischen Behörde erst~r In~tanz mit einer Geldstrafe bis zu 50 Kroneil,
im Wiederholungsfalle bIS zu 100 Kronen zu ahnden. Auch ist der Ver
fall der Pflanzen auszusprechen.

Die Geldstrafe sowie der etwaige Erlös aus den verfallen erklärten
Pflanzen fliesst in den Arl11cnfonds jener Gemeinde, innerhalb deren Ge
biete die Betretung erfolgte.

Im Falle Uneinbringlichkeit der Geldstrafe ist dieselbe in die ent
sprechende Arreststrafe umzuwandeln.

,~ 10.
Berufungen gegen die auf Grund dieses Gesetzes von der politischen

Behörde erster Instanz getroffenen Verfügungen und Entscheidungen
gehen an die Landesregierung, welche entgiltig endscheidet.
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Die Berufung ist innerhalb 14 Tagen, von dem auf den Kundmach
ungs- beziehungsweise Zustellungstag folgenden Tage an gerechnet, bei
jener Stelle einzubringen, welche in erster Instanz die Verfügung ge
troffen hat.

§ 11.
Dieses Gesetz tritt mit dem Tage seiner Kundmachung in Wirksam

keit. Mit demselben Zeitpunkte tritt das Gesetz vom 17.februar 1886,
L.-G.-BI. Nr. 18, betr. den Schutz der Pflanze Edelweiss, ausser Kraft.

§ 12.
Mit dem Vollzuge dieses Gesetzes sind Meine Minister des Acker

baues und des Innern beauftragt.

Gesetz für das
Herzogtum Salzburg

betreffend
einige forst- und wasserpolizeiliche

Massnahmell
vom 7. August 1895.

Mit Zustimmung des Landtages Meines Herzogtums Salzburg finde
Ich anzuordnen wie folgt:

Verbot des Abbrennens und des kahlen Abtriebes
des Kr u m m hol z es.

§ 1.
Das Abbrennen des Krummholzes ist verboten. Ebenso ist der kahie

Abtrieb des Krumholzes in steilen Lagen und an der Vegetationsgrenze
untersagt..

S t r a f - und S chI u s sb e s t i !TI m u n gen.

§ 12.
Die Ausserachtlassung der in diesem Gesetze oder auf Grund der

selben durch behördliche Vorschriiten oder Anordnungen den Wald- und
Grundbesitzern überhaupt, sowie den Schlags- und Bringungsunterneh
rnern auferlegten Verpflichtungen wird an den Schuldtragenden, insoferne
nicht das allgemeine Strafgesetz zur Anwendung zu kommen hat, von
,der politischen Bezirksbehörde an Geld· von 5 fl. bis 200 fl. oder mit Ar
rest von einem bis vierzig Tagen bestraft, wobei auch auf den gänzlichen
oder teilweisen Verfall der ordnungswidrigen gelagerten, bezw. nicht fort
geräumten Produkte erkannt werden kann.

Bei Uebertretungen, welche mit erheblichen Schaden oder mit ell1er
bedeutenden Gefährdung der öffentlichen Intetessen verbunden sind,
'kann die Geldstrafe bis 500 fl. und die Arreststrafe bis zu drei Monaten
erhöht und zugleich nicht nur auf den erwähnten Verfall der Produkte
sondern auf den Verlust der Bringungsbefiignis erkannt werden.

Im falle der Zahlungsunfähigkeit sind die Geldstrafen in Arrest der
art umzuwandeln. dass an Stelle von je 5 fl. 24 Stunden Arrest zu treten
haben. - Die nach diesem Verhältnisse bemessene freiheitsstrafe darf
jedoch 3 Monate nicht überschreiten.
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§ 15.
Die Untersuchung und Bestrafung der Uebertretungen dieses Ge

setzes entfällt durch Verjährung, wenn der Uebertreter binnen 6, Mo
llaten vom Zeitpunkte der begangenen strafbaren Handlung nicht in Un
tersuchung gezoge,l1 worden ist.

Durch die eingetretene Verjährung weiden die dem Uebertreter in
Gemässheit dieses Gesetzes obliegenden Verpflichtungen nicht berührt.
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§ 13.
für das Verfahren gelten, insoweit in diesem Gesetze nichts anderes

verfügt wird, die allgemeinen Bestimmungen des polizeilichen Straf
verfahrens.

§ 14.
Die Geldstrafen und'der Erlös fiir die verfallenen Produkte messen in

den Landeskulturfonds, sind jedoch in erster Linie zur Verbesserung der
Waldkultur und zur Räumung jener Wildbäche zu verwenden, in welchen
grosse Mengen von Wildhölzern durch Lawinen oder andere Elemen.tar
ereignisse und ohne Verschulden der räumungspflichtigen Gemeinden ge
langt sind und zu deren Räumung die Mittel der Gemeinden nicht hin
reichen.

, Mit der Strafe ist auch der Ersatz des durch die Uebertretung ver
ursachten Schadens im Erkenntnisse aufzulegen, wenn nicht die Not
wendigkeit weiterer Ausführungen eine Verweisung des EntschMigungs
anspruches vor die Zivilgerichte als unerlässlich erscheinen lässt.

Gegen das Erkenntnis der politischen Bezirksbehörde steht, insoweit
dasselbe die Schadenersatzleistungen betrifft, den Beteiligten der ordent
liche Rechtsweg offen.

§ 16.
Mit dem Vollzuge dieses Gesetzes ist Mein Ackerbaulllinister und

Mein Minister des Innern beauftragt.

Schweb.

Verordnung des
J(antons Schaffhausen

über Pflanzenschutz
vom 11. April ]912.

§ 1.

Das Ausgraben und Ausreissen., sowie das Pflücken für den Ver
kauf und das feilbieten, nachstehend genannter wildwachsender und in
ihrem Bestande gefährdeter Pflanzen ist verboten:

Aronsstab (Arum maculatum L.);
Prauenschuh (Cypripedium caceolus L.);
Alle Insektenorchideen (Ophris muscifera, arachnites, apifera und

aranifera) ;
Weisse Seerose (Castalia alba L.);
Gelbe Seerose (Nymphaea lutea L.);
Trollblume (l'rollius europaeus L.);
Alle Rosen (Rosa spec.);
Diptam (Dictamnus albus L.);
Gelber Enzian (Gentiana lutea L.);
Alant (Tnula hirta L.);
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§ 2.

Abnehmer geschützter Pflanzen sind strafbar, wie deren feilbieter.

§ 3.
Die Polizeidirektion kann das Ausgraben geschützter Pflanzen zu

wissenschaftlichen Zwecken unter 'der Voraussetzung gestatten, dass der
Standort der betreffenden Pflanzen erhalten bleibt.

§ 5.
Vorstehende Verordnung tritt sofort in Kraft. ,Sie ist im Amtsblatt

zu publizieren und in die kantonale Gesetzessammlung autzunehmen.

§ 4.
Uebertretungen dieser Verordnung werden durch 'die zuständigen Ge

-rueinderäte innerhalb ihrer Kompetel1lz geahndet.
. Die Polizeiorgane, sowie das Staats- und Gemeindeforstpersonal
sind verpflichtet, Uebertretungen dieser Verordnung zur Anzeige zu
:bringen.

Sc h a f f hau sen, den 11. April 1912.

Verordnung des
Kantons Bern

betreffend den Pflanzenschutz
vom 25. April 1912.

'§ 1.'
Es ist verboten, zu Erwerbszwecken wildwachsende Alpenpflanzen,

sowie wildwachsende Zwiebel- und Knollengewächse der Hochebene und
des Jura mit ihren Wurzeln zu gewinnen.

§ 2.
Das Ausgraben 'und, Ausr.~isse.n nachbezeichneter wildwachsender

Pflanzen mit ihren Wurzeln ist verboten; ausserdem ist es verboten, die
selben - sei es mit oder ohne Wurzeln - feilzubieten, zu verkaufen, zu
kaufen oder zu versenden:

feuer;ilie - Os orange - Lilium craceum;
Sommerknotenblume - Niveole d'ete - Leucojum aestivum L.;
Sibirische Schwertlilie - Iris de Siberie - Iris sibirica L.;
frauenschuh - Sabot de Venus - Cypripedium Calceolus L.;
Alpenakelei - Aucolie des alpes - Aquilegia alpina L.;

.. Alpell,rebe - Clematite des alpes - Clematis alpina L., Miller (Atra-
gene alpina L.); .

Alpenveilchen - Pavot des alpes - Papaver alpinum L.);
Steinrösche.n - Daphnee camelee - Daphne cneorum L.);
Alpenkellerhals - Daphnee des alpes - Daphne alpinum L.;
Alpen-Mannstreu - Panicaut des alpes, Chardü'n bleu - Eryngium

~~; ,
Europäische Erdscheibe, Alpenveilchen, Hasenöhrli, R.unde Haselwürze

- Cyclamen d'Europe, Pain de Pourceau - Cyclamen euro
paeum L.;

Edelweiss - Etoile des alpes - Leontopodium alpinum Cass.·
Echte Edelraute, Alpenbeifuss, wilder Wermut - Genepi - Artemisia

laxa (Lam.), Pritsch A. mutellina Vill.); :, .. . .
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Nur für die Standorte im Jura erstreckt sich dieses Verbot von § 2

ferner noch auf:
Alpe"nanemone - Aneinone des alpes - Anemone alpina L.;
R.ostblättrige und behaarte Alpenrose - R.osage ferrugineux et velu

- ferrugineum und hirsutum.
Der R.egierungsrat wird dieses Pflanzenverzeichnis je nach Bedürt

'nis abändern oder ergä~lzen.

§ 3.
Es ist verboten, wildwachsende Alpenpflanzen massenhaft zu pflük

ken, feilzubieten, zu verkaufeJl, zu kaufen oder zu versenden. Ausnah
men gestattet die forstdirektion.

, § 4. ,
Die forstdirektion kann zum Ausgraben von Enzian und anderen

Arzneipflanzen besondere Bewilligungen erteilen.
W~den die Bedingungen der Bewilligu,ng nicht beobachtet, so fällt

die Erlaubnis zum Ausgraben dahin und der fehlbare wird nach § 7
bestraft.

§ 5.
Landwirtschaftliche Bodenverbesserungen und Nutzungen werden

durch diese Verordnung nicht betroffen.

§ 6.
Die Polizeiorgane oes ·Staates und der Gemeinden, die forstbeamten

und Baumwarte, die Wild- und feldhüter, die fischereiaufseher, die Weg
meister des Kantons und der Gemeinden sind von Amtes wegen ver
pflichtet, Widerhandlungen gegen die Vorschriften der §§ 1-4 unverzüg
lich zur Anzeige zu bringen.

§ 7.
Widerhandlungen gegen diese Verordnung und gegen die auf Grund

derselben erteilten Bewidigungen 'werden mit Bussen von f. 1-200 oder
mlt Gefangenschaft bis zu drei Tagen bestraft.

" ' § 8.
Durch diese sofort in Kraft erwachsende Verordnung wird aufge

hoben die Verordnu"ng vom 4. Juni 1879 gegen das feilhalten und den
Verkauf von entwurz.eltem Edelweiss,

Bel' n, den 25, Apri~ 1912.

Verordnung des
Kantons Wallis

betreffend den Pflanzenschutz
vom 19. Juli 1912.

" Art. 1. Sont interdits !'arracha&,e, la destruction, la vente et l'expe
dJtlOn avec leur~s racllle~" et la cueillette en masse des p:antes ci-apres:
la dryade octopetale (the sUlsse), le rhododendron et l'edelweiss dans le
Jura;, le cyclamen, a Roche; l'anemone pulsatille, a la Sarraz et ~nvirons'
J.e chardon bleu, l'ancolie des Alpes, le sabot de Venus et les ophrys, dan~
tout le Canton.

Art. 2. Les municipalites peuvent demander' au Conseil d'Etat d'eten
dre I'interdiction prevue a I'article ci-dessus a toute plante menacee 'de
disparaitre d'une regiÜJn determinee.

Art. 3. Les contraventions au present arrete seront puuies d'une
amende pouvant s'elever a cinquante francs.

En cas de recidive, l'amende peut etre portee au double du maximum
ci-dessus. '
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Ces amendes sont prononcees par le prefet, qui procecte conforme-'
meut a la loi du 17 novembre J902 sur la repression des contraventions
par voie administrative.

Art. 4. Le present arrete sera affiche dans les hotels, pensions, salles
d'attente des gares et etablissements publics.

Art. 5. Le Departement de justice et police est charge de l'execution
du present arrete, qui entre immediatement en vigueur.

Donne, sous le sceau du Conseil d'Etat, aLausanne, le 19, juillet 1912.

Gesetz des
Kantons Freiburg

zum Schutze der Flora
vom J8. Oktober J912.

Art. 1. Es ist jedermann, selbst den Eigentümern des Grundstückes,
unter Slrafe von höchstens 50 Fr. untersagt, die Pflanzen, deren Namen
nachstehend angeführt sind, zu entwurzeln. oder sie absichtlich zu
zerstören.

Art. 2. Nachstehend bezeichnete Pflanzen werden dem Schutze des
Gesetzes unterstellt:
Grasarten : Das iederartige Piriemgras. - Stipa pennata L.;
. Liiienarten: Der Türkenbund - Lilium Martagon L.;

Der Allermannsharnisch - Allium victoriale L.;
Knabenkräuter : Der Frauenschuh - Cypripedium caiceolus L.;

Der Ragwurz (die verschiedenen Arten);
Hahnellfussarten: Die gemeine Akelei - Aquilegia alpina L.;

Der hohe Rittersporn - Delphinium elathum L.;
Die Alpenwaldrebe - Clematis alpina L.;
Das baldensische Windröschen - Anemone baldensis L.;
Der Giithahnenfuss - R.anunculus thora L.;
Der Herzblatthahneniuss - Ranunculus parnassifolius L.;

Mohnpflanzen : Der Alpenmohn - Papaver alpinum L.;
Kreuzblütler: Das niederliegende Täschel - Capsella proculnbens L.;
Fettpflanzen: Der spinnwebige Hauswurz - Sempervivum arachooI-

deum L.;
Steinbrecharten : Der g:odblumige Steinbrech -- Saxifraga hirculus L.;
liiiisenfruchtarten: Haller's Spitzkiel - Oxytropis lialleri Bunge;

Der Stacheltragant - Astragalus sempervire,ns Lam.;
Der südliche Tragant - Astragalus australis (L.) Lam.; ,

Veilchenarten: Das ganzblättrige Veilchen - Viola cenisia L.;
Das gelbe Veilchen - Viola lutea Hudson;

Doldenblütler: Der Alpenmännertreu - Eryngium alpinum L.;
Der Meisterwurz - Peucedanum ostruthium L. Koch;

Heidekrautarten : Die behaarte Alpenrose - Rhododendron l1irsutum L.;
Schlüsselblumen: Die Ohr~chlüsselblume (Aurikel) - Primula auricula L.;
Lippenblütler: Der R.uyschen'schc Drachenkopf - Dracocephalum

Ruyschiana L.;
Das Alpenschildkraut - Scutellaria alpina L.;

Skrophelkrautarten: Das Barrelier'sche Läusekraut - Pedicularis Bar
relieri Rehb.;

Baldrianarten : Der weidenblättrige Baldrian -- Valeriana saliunca All.;
Kardenartige Pflanzen: Der Alpenschuppenkopf - Cephalarla alpina L.;

Schrader;
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'Korbblütler: Der ährige Beifuss - Artemisia genepi Weber;

Plumier's Milchlattich - Mu!gedium Plumieri (L.) D. C.;
Terglou-Pippau - Crepis tergioviensis (Hacquet) Kerner;

Orangerotes Kreuzkraut - Senecio (Cineraria) aurantiacus (lioppe) D. C~

Das Edelweiss - Leontopodium alpinum Cass.
Art. 3. Vorliegender Beschluss wird durch Einrückung ins Amtsblatt

und durch permanenten Anschlag in den Gasthöfen, Wirtschaften und
Getränkeaussche;nkstellen der Alpengegend und der Stadt freiburg ver
öffentlicht.

Also beschlossen vom Staatsrate, zu freiburg, den 18. Oktober J912.

Gesetz des
Kantons Basel-Stadt
vom 24. Oktober 1912.

betreffend Abänderung des Polizeistraf
gesetzbuches vom 23. September 1872.

§ 143. Wer den aus Gründen des Heimatschutzes durch Gesetz
oder Verordnung des Regierungsrates erlassenen Pflanzenschutzbestim
mungen Oder den auf Grund dieser Bestimmungen vom Regierungsrat
zum Schutze einzelner Bäume getroffenep Massnahmen zuwiderhandelt,
""ird mit Geldbusse bis zu 200 Fr. oder Haft bis zu vier Wochen bestraft.
Die entgegen dem Verbote ausgegrabenen, ausgerissenen, im Uebermass
gepflückten oder feilgebotenen Pflanzen können konfisziert werden.

Dieses Gesetz ist publiziert; es unterliegt dem Referendum. •

Gesetz des
Kantons Basel-Stadt

betreffend den Heimatschutz, speziell
den Schutz wildwachsender Pflanzen

vom 24. Oktober 1912.
§ 39.

Das Ausgraben, das Abreissen, das massenhafte Pflücken und das
feilbieten folgender wildwachsender Pflanzen ist verboten:

Buxbau'm (Buxus sempervirens), deutscher Enzian (Gentiana germa
nica), stengelloser Enzian (Gentiana acaulis), Schwalbenwurzenenzian
(Gentiana asclepiadea), flühblume (Primula auricula), froschbiss (Hydro
charis), Hirschzunge (Scolopendrium vulgare), Insektenorchis (fliegen-.
Bienen-,_ Spinnenorchis) (Ophris muscifera, aranifera, apifera), Küchen
schelle (Anemone pulsatilla), Leberblümchen (Anemone hepatica), gelber
Lerchensporn (Corydalis lutea), Narcisse (Narcissus Pseudonarcissus),
Pfeilkraut (Sagittaria); SiEitische 'Schwermlie (Iris sibirica), eerose
(Nymphea alba; Nuphar luteum), Seidelbast (Daphne cneorum, Daphne
laureola), Silberdistel (Carlina acaulis). Stechpalme (Ilex AquifolIu111),
Türkenbu,nd (Liliu111 Martagon), Wasserviole (Butomus).

Ausserdem ist das feilbieten folgender wildwachsender Pflanzen
verboten,:

Bergaster (Aster alpinus), Bränderli (Männertreu) Nigritella angusti
folia), Cyclamen (Cyclamen europaeum), Edelweiss (Leontopodium alpi
num), feuerlilie (Lilium croceum), frauenschuh (Cypripedium Calceolus)
Mannstreu (Eryngium alpinum). '

Von diesen Verboten werden nicht betroffen Massnahmen die vom
Eigentümer im landwirtschaftlichem Interesse getroffen werden sowie
das Ausgraben weniger Exemplare zu wissenschaftlichen Zwecken oder
zu Unterrichtszwecke.n sowie das Sammeln u. Ausgraben zu IIeilzwecken.
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§ 40.

An dem rechten noch unüberbauten Rheinufer zwischen Verbindungs
bahn und Orenzacherhorn dürfen am Terrain keine Veränderungen ouer
Verwendungen vorgenommen werden, welche den dortigen Pflanzen-
wuchs zu schädigen geeignet sind. .

Vorbehalten bleiben die für den Uferschutz notwendigen Vorkehren,
~nd, soweit sie nach den §§ 42 fg.geslattet sind, Ueberbauungen oder
Beniitzungen für Rheinschiffahrtszwecke.

§ 41.
Zum Schutze besonders schöner Bäume kann der Regierungsrat die

geeigneten Massnahmen ergreifen; er ist befugt, ihre Beseitigung, Ver
stümmelung oder sonstige Beeinträchtigung zu untersagen. Vorbehalten
bleiben Ueberbauungen, soweit sie nach den §§ 42 fg. gestattet sind.
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